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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der MODUL MT Verzahntechnik GmbH, Schulstr. 63, D - 09125 Chemnitz 

Stand: 08/2025 

Diese Bedingungen bilden einen integrierenden Bestandteil zu allen Angeboten, Verträgen und Auftragsbestätigungen. 

 

1 Geltungsbereich  

a) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der  
MODUL MT Verzahntechnik GmbH (nachfolgend MODUL 
genannt) dienen zur Verwendung gegenüber  
 
- einer natürlichen oder juristischen Person oder einer 
rechtsfähigen Personengesellschaft, die bei Abschluss 
des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbst-
ständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer);   
 
- juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen  
 

b) Für alle Lieferungen und Leistungen von Maschinen, deren 
Zubehör sowie Dienstleistungen an Maschinen gelten – so 
weit nicht ausdrücklich und schriftlich Abweichendes ver-
einbart ist – ausschließlich unsere nachstehenden Allge-
meinen Geschäftsbedingungen. Abweichungen oder er-
gänzende Bedingungen des Bestellers haben nur Gültig-
keit, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt 
sind.  
 

c) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch 
dann, wenn MODUL in Kenntnis entgegenstehender oder 
abweichender Bedingungen eines Bestellers, eine Liefe-
rung oder Leistung vorbehaltlos ausführt.   
 

d) Der Besteller anerkennt die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen als für ihn verbindlich, auch wenn seine Bestellung 
oder vorausgegangener Schriftverkehr widerspricht und 
auf eigene Bedingungen verweist. Die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen gelten auch für alle weiteren Ge-
schäfte mit dem Besteller. Soweit nichts anderes verein-
bart, gelten sie auch für die Lieferung von Ersatzteilen und 
für Montagearbeiten.   
 

2 Angebot, Vertragsschluss   

a) Unsere  Angebote, sowie die zum Angebot gehörenden 
Unterlagen sind nur dann für einen Vertragsabschluss 
maßgeblich, wenn sie ausdrücklich als verbindliches An-
gebot bezeichnet sind. Im Übrigen sind unsere Angebote 
freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen 
in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des 
zumutbaren vorbehalten.   
 

b) Mit der Bestellung erklärt der Besteller verbindlich die be-
stellte Ware erwerben zu wollen. Ein Vertragsabschluss ist 
rechtswirksam dann zu Stande gekommen, wenn er von 
MODUL schriftlich oder in elektronischer Form mit einer 
Auftragsbestätigung bestätigt wird und diese dem Besteller  
zugegangen ist. So weit nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wird, erfolgt der Vertragsschluss unter dem Vor-
behalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung 
durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die 
Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere  
bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit 
unserem Zulieferer. Der Besteller wird über die Nichtver-
fügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Eventuell 
bereits erbrachte Gegenleistungen werden zurückerstat-
tet.  
 

c) Bestellt der Besteller auf elektronischem Wege, sind wir  
nicht verpflichtet, die Bestellung auf elektronischem Wege 
zu bestätigen. MODUL ist auch nicht verpflichtet, techni-
sche Mittel zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der 
Besteller Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung er-
kennen und berichtigen kann. Wir sind des Weiteren nicht 
verpflichtet, bestimmte Informationen zum Vertrag dem 
Besteller vor Abgabe seiner elektronischen Bestellung 
ebenfalls auf elektronischem Wege mitzuteilen. Wir weisen 
darauf hin, dass unsere üblichen Vertragskonditionen, ein-
schließlich unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
auf der MODUL Homepage unter www.modul-mt.com ab-
gerufen werden können. Soweit wir die elektronische Be-
stellung mit einer elektronischen Auftragsbestätigung be-
stätigen, sind die Vertragsbestimmungen dieser Bestel-
lung in abrufbarer und wiedergabefähiger Form gespei-
chert.   
 

3 Umfang der Lieferung   

a) Für den Umfang der Lieferung ist ausschließlich unsere 
schriftliche oder in elektronischer Form abgegebene Auf-
tragsbestätigung maßgebend und allein verbindlich. Er-
gänzungen, Nebenabreden oder Änderungen werden von 
MODUL ebenfalls schriftlich oder in  elektronischer Form 
bestätigt.   
 

b) Sämtliche der Auftragsbestätigung zu Grunde liegenden 
Unterlagen wie Berechnungen, Zeichnungen, Kalkulatio-
nen und technische Angaben sind nur als Annäherungs-
werte zu verstehen und stellen grundsätzlich keine Garan-
tieversprechen im Rechtssinne dar, es sei denn, sie sind 
in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als solche be-
zeichnet.  
 

c) Teilleistungen sind zulässig.  
  

d) MODUL darf technische Änderungen, die zur Verbesse-
rung führen, vornehmen, soweit diese keine Preiserhöhun-
gen bewirken.   
 

e) Angebotsunterlagen, Pläne, Zeichnungen, Kostenvoran-
schläge und alle technischen Unterlagen - auch in elekt-
ronischer Form - sind als Geschäftsgeheimnisse zu be-
handeln und dürfen weder weitergegeben, veröffentlicht, 
vervielfältigt, noch schriftlich Dritten zugänglich gemacht 
werden. Sie sind auf Verlangen herauszugeben oder zu 
löschen. Gleiches gilt für überlassene Software.     
 

4  Preis, Zahlung und Zahlungsverzug   

a) Die angebotenen Preise sind bindend und gelten mangels 
besonderer Vereinbarung ab Werk Chemnitz, unversichert 
und ausschließlich Verladung und Verpackung. Zu den 
Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen ge-
setzlichen Höhe hinzu.   
 

b) So weit nicht gesondert vereinbart, ist die Zahlung ohne 
jeden Abzug an die von MODUL genannte Zahlstelle, spä-
testens innerhalb von 10 Tagen, zu leisten, und zwar:   
 
- 30% Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung,   
- 60% bei Lieferung und   
- 10% bei Endabnahme.   
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c) Die Fälligkeit der Teilbeträge tritt mit Zugang unserer gem. 

Ziff. 4 Abs. b. gestellten Rechnungen beim Besteller ein 
und ist dann sofort zahlbar.  
 

d) Zahlungsverzug tritt mit Mahnung nach Fälligkeit ein, ohne 
Mahnung 10 Tage nach Fälligkeit.   

 
e) Der Besteller hat während des Verzugs die Geldschuld in 

gesetzlicher Höhe zu verzinsen. MODUL behält sich vor, 
einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und gel-
tend zu machen.   

 
f) Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung 

wegen etwaiger von MODUL bestrittener Gegenansprüche 
des Bestellers sind nicht zulässig, es sei denn sie sind 
rechtskräftig festgestellt.   

 
g) Wird uns eine wesentliche Verschlechterung der wirt-

schaftlichen Situation des Bestellers bekannt, kann MO-
DUL ganz oder teilweise, abweichend von Ziff. 4 Abs. b., 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen oder 
vom Vertrag zurücktreten. 

 
5 Probematerial und Messmittel   

Der Besteller stellt sowohl das zum Einrichten der Maschi-
nen notwendige Probematerial in genügender Menge wie 
auch die für die Prüfung der Teile benötigten Messmittel 
kostenlos zur Verfügung und liefert diese bis spätestens zu 
dem in der Auftragsbestätigung angegebenen Termin (ein-
treffend)  an MODUL. Die Kosten für die Lieferung (Fracht, 
Verzollung, Versicherung, Steuern und Abgaben jeglicher 
Art) gehen zu Lasten des Bestellers.   
 

6 Lieferzeit, Lieferverzögerung    

a) Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Ver-
tragsparteien. Ihre Einhaltung durch MODUL setzt voraus, 
dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwi-
schen den Vertragsparteien rechtzeitig geklärt sind und 
der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z. 
B. Beibringung der erforderlichen technischen oder be-
hördlichen Unterlagen  oder Genehmigungen sowie Mus-
terteile, Rohlinge und Messinstrumente oder die Leistung 
einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so ver-
längert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, so-
weit MODUL die Verzögerung zu vertreten hat.   
 

b) Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt 
richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung.   

 
c) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand 

bis zu ihrem Ablauf das MODUL Werk in Chemnitz verlas-
sen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit 
eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter 
Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßge-
bend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft.   

 
d) Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnah-

men in Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik 
und Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorhergesehener 
Hindernisse, die außerhalb des Willens von MODUL lie-
gen, sowie solche Hindernisse, die nachweislich auf die 
Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes 
von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn diese 
Umstände bei Unterlieferern eintreten. Die vorbezeichne-
ten Umstände sind auch dann von MODUL nicht zu vertre-
ten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs 
entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird  

MODUL in wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst 
mitteilen.   

 
e) Keine Verzugsentschädigung ist geschuldet für verspätete 

Lieferungen von Fremdlieferanten, die vom Besteller vor-
geschrieben oder mit ihm vereinbart wurden.  

   
f) Wird der Versand oder die Fertigstellung aus vom Besteller 

zu vertretenden Umständen verzögert, so hat der Besteller  
dennoch die vom ursprünglichen Lieferzeitpunkt abhängi-
gen Zahlungen zu leisten. MODUL ist dann zur Einlage-
rung des Liefergegenstandes berechtigt und kann mindes-
tens 0,5 % des Verkaufspreises pro Monat als Kosten der 
Einlagerung in Rechnung stellen. Zur Geltendmachung 
von nachweislich höheren Kosten ist MODUL berechtigt.   
 

g) Bei jedem Verzug des Bestellers mit der Erfüllung seiner 
vertraglichen Pflichten ist MODUL über die Ansprüche 
nach Ziff. 6 Abs. f hinaus berechtigt, nach fruchtlosem Ab-
lauf einer gesetzten, angemessenen Nachfrist anderweitig 
über den Liefergenstand zu verfügen und/oder den Bestel-
ler mit angemessener verlängerter Frist zu beliefern 
und/oder vom Vertrag zurückzutreten und Ersatz des 
durch die Nichterfüllung erlittenen Schaden zu verlangen. 
Als Schaden gilt ein Betrag von 20 % des Auftragswerts, 
vorbehaltlich des Nachweises eines weitergehenden 
Schadens. Der Schaden wird mit der geleisteten Anzah-
lung verrechnet. Diese Regelung gilt auch im Falle des 
Vertragsrücktritts bei einem bereits in Fertigung befindli-
chen Lieferauftrag. Dem Besteller steht das Recht nachzu-
weisen, dass ein solcher Schaden nicht oder in dieser 
Höhe nicht entstanden ist.    

 
7 Gefahrenübergang    

a) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung des Liefergegenstands geht mit der 
Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der 
Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst 
zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf 
den Besteller über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferun-
gen erfolgen oder MODUL noch andere Leistungen, z. B. 
die Versendungskosten oder Anlieferung, Aufstellung und 
Einrichtung übernommen hat.  
  
Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Ver-
sendung durch MODUL gegen Diebstahl, Bruch-, Trans-
port-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versi-
cherbare Risiken versichert.   
 

b) Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die 
der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage 
der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über. Von 
diesem Zeitpunkt an werden die Liefergegenstände auf 
Rechnung und Gefahr des Kunden gelagert. MODUL ist 
jedoch verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers 
die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. 

 
c) Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesent-

liche Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet seiner 
Gewährleistungsrechte entgegenzunehmen.   

 
8 Eigentumsvorbehalt   

a) MODUL behält sich das Eigentum an dem Liefergegen-
stand bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen 
aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Der Bestel-
ler verpflichtet sich zum Nachweis des vereinbarten Eigen-
tumsvorbehalts an den Vertragsgegenstand auf Verlangen 
eine Urkunde zu erstellen, in welcher der Eigentumsvorbe-
halt verbrieft ist, und diese Urkunde MODUL auszu-
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händigen.   
Auf Verlangen von MODUL, sowie im Falle eines Insol-
venzantrags des Bestellers ist der unter Eigentumsvorbe-
halt stehende Vertragsgegenstands nach außen hin sicht-
bar mit „im Eigentum der Fa. MODUL MT Verzahntechnik 
GmbH“ zu kennzeichnen.   
 

b) Der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behan-
deln.  
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich 
sind, hat der Besteller diese auf eigene Kosten kontinuier-
lich durchzuführen.   

 
c) MODUL ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten 

des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- 
und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Be-
steller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlos-
sen hat.   

 
d) Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden 

noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie 
Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte 
hat er MODUL unverzüglich davon zu benachrichtigen.   

 
e) MODUL ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des 

Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Ver-
letzung einer Pflicht nach Ziff. 8 Abs. a bis d dieser Bestim-
mung, vom Vertrag zurückzutreten und den Liefergegen-
stand herauszuverlangen.   

 
f) Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im or-

dentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbe-
trags ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen ei-
nen Dritten erwachsen. MODUL nimmt die Abtretung an. 
Nach der Abtretung ist der Besteller zur Einziehung der 
Forderung ermächtigt. MODUL behält sich vor, die Forde-
rung selbst einzuziehen, sobald der Besteller seinen  Zah-
lungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nach- kommt 
und in Zahlungsverzug gerät.   

 
g) Die Be- und Verarbeitung des Liefergegenstands durch 

den Besteller erfolgt stets im Namen und im Auftrag für 
MODUL. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehören- 
den Gegenständen, so erwirbt MODUL an der neuen Sa-
che das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von MO-
DUL gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Ge-
genständen. Dasselbe gilt, wenn der Liefergegenstand mit 
anderen, MODUL nicht gehörenden Gegenständen ver-
mischt ist.   

 
9 Abnahme    

Die Maschinenabnahme erfolgt mangels anderweitiger 
Vereinbarung als Vorabnahme nach Meldung der Ver-
sandbereitschaft im Hause MODUL sowie als Endab-
nahme nach Installation und Einrichtung beim Besteller. 
Der Besteller ist allein dafür verantwortlich, dass die bauli-
chen Voraussetzungen für die Aufstellung und Inbetrieb-
nahme des Liefergegenstandes bei ihm gegeben sind.  
Im Übrigen richtet sich die Abnahme nach den Bedingun-
gen für das Maschinenabnahmeverfahren von MODUL 
und wird in einem Protokoll festgehalten.   
Bei fehlgeschlagener Abnahme hat MODUL das Recht, 
den Liefergegenstand zu überprüfen und in angemessener 
Frist nachzuerfüllen, um sodann erneut eine Abnahme vor-
zunehmen.   
 

a) Unerhebliche Mängel oder Funktionsstörungen, welche 
die Funktionstüchtigkeit der Maschine nicht wesentlich 

beeinträchtigen, werden von MODUL kurzfristig behoben. 
Wegen solcher Mängel darf der Besteller die Abnahme 
nicht verweigern.   
 

b) Die Abnahme gilt im Übrigen als erfolgt, wenn die Prüfung 
aus Gründen, welche MODUL nicht zu vertreten hat, nicht 
durchgeführt wird oder der Besteller die Abnahme grund-
los verweigert. Die Abnahme gilt in diesem Falle auf den-
jenigen Zeitpunkt erfolgt, in welchem MODUL dem Bestel-
ler die Abnahmebereitschaft schriftlich angezeigt hat, oder 
in welchem der Besteller die Maschine erstmals in Betrieb 
nehmen könnte. Sie gilt darüber hinaus in jedem Falle als 
erfolgt, wenn der Besteller den Vertragsgegenstand vorbe-
haltslos in Betrieb genommen hat.   

 
10 Gewährleistung und Nichterfüllung    

a) MODUL leistet, unter Ausschluss weiterer Ansprüche, für 
Mängel am Liefergegenstand zunächst nach unserer Wahl 
Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
All diejenigen Teile sind unentgeltlich nachzubessern oder 
neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem Gefahren-
übergang liegenden Umstandes als mangelhaft heraus-
stellen. Die Feststellung solcher Mängel ist MODUL unver-
züglich schriftlich zu melden. Ausgewechselte Ersatzteile  
gehen in das Eigentum von MODUL über und sind heraus-
zugeben.   
 

b) Zur Vornahme aller MODUL notwendig erscheinenden 
Nacherfüllungshandlungen hat der Besteller nach Verstän-
digung mit MODUL die erforderliche Zeit und Gelegenheit 
zu geben; andernfalls ist MODUL von der Haftung für die 
daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden 
Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Ab-
wehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei MODUL 
sofort schriftlich zu verständigen ist, hat der Besteller das 
Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu 
lassen und von MODUL Ersatz der erforderlichen Aufwen-
dungen zu verlangen.   

 
c) Der Besteller muss uns offensichtliche Mängel unverzüg-

lich, längstens innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Emp-
fang der Ware schriftlich anzeigen, andernfalls ist die Gel-
tendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausge-
schlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Ab-
sendung. Den Besteller trifft die volle Beweislast für sämt-
liche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den 
Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Man-
gels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.   

 
d) Von den durch die Nacherfüllung entstehenden Kosten 

trägt MODUL - soweit sich die Beanstandung als berech-
tigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließ-
lich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des 
Aus- und Einbaus, ferner falls dies nach Lage des Einzel-
falls billigerweise verlangt werden kann, die Kosten der 
etwa erforderlichen Gestellung seiner Monteure und Hilfs-
kräfte.   

 
e) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller grund-

sätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung 
(Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags  
(Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertrags-
widrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, 
steht dem Besteller jedoch kein Rücktrittsrecht zu.   

 
f) Wählt der Besteller wegen eines Rechts- oder Sachman-

gels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom 
Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch 
wegen des Mangels zu. Wählt der Besteller nach 
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gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt der 
Liefergegenstand beim Besteller, wenn ihm dies zumutbar 
ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz 
zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. 
Dies gilt nicht, wenn MODUL die Vertragsverletzung arg-
listig verursacht hat.   

 
g) Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Ablieferung des 

Liefergegenstandes. Dies gilt nicht, wenn der Besteller uns 
den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 10 Abs. c 
dieser Bestimmung).   

 
h) Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen über-

nommen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, 
fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Be-
steller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder 
nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße War-
tung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbei-
ten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektronische 
oder elektrische Einflüsse – sofern sie nicht von MODUL 
zu verantworten sind.   

 
i) Als Beschaffenheit des Liefergegenstandes gilt grundsätz-

lich nur die in der Auftragsbestätigung enthaltene Produkt-
beschreibung von MODUL als vereinbart. Öffentliche Äu-
ßerungen, Anpreisungen oder Werbung stellen daneben 
keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe des Liefer-
gegenstandes dar.   

 
j) Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch MO-

DUL nicht. Herstellergarantien Dritter bleiben hiervon un-
berührt.   

 
k) Vorstehend benannte Regelungen zur Gewährleistung we-

gen eines Sachmangels gelten sinngemäß auch für die 
Gewährleistung auf Grund eines Rechtsmangels.   

 
11 Haftung   

a) Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand entstanden 
sind, haftet MODUL – gleich aus welchem Rechtsgrund – 
nur bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit der Organe oder 
leitender Angestellter, bei schuldhafter Verletzung von Le-
ben, Körper und Gesundheit, bei Mängeln, die arglistig ver-
schwiegen sind oder deren Abwesenheit MODUL garan-
tiert hat, sowie bei Mängeln des Liefergegenstands, soweit 
nach Produkthaftungsgesetz für Personen oder Sachschä-
den an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
haftet MODUL auch bei grober Fahrlässigkeit nichtleiten-
der Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzte-
rem Falle begrenzt auf den vertragstypischen, vernünf-
tigerweise vorhersehbaren unmittelbaren Durchschnitts-
schaden.  
Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertrags-
pflichten haftet MODUL nicht. 
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.   
 

b) Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines 
Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung des 
Liefergegenstandes. Dies gilt nicht, wenn MODUL Arglist 
vorwerfbar ist.   
 

12 Softwarenutzung   

a) So weit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem 
Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die 
gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen 
zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür be-
stimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der 
Software auf mehr als einem System ist untersagt.   
 

b) Der Besteller darf die Software nur in gesetzlich zulässi-
gem Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbei-
ten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellen-
code umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstel-
lerangaben – insbesondere Copyrightvermerke  –  nicht zu  
entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung 
von MODUL zu verändern.   

 
c) Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumen-

tationen einschließlich der Kopien bleiben bei MODUL 
bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterli-
zenzen ist nicht zulässig.   
 

13 Anwendbares Recht, Gerichtsstand    

a) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen MODUL und dem 
Besteller gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehung 
inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des 
UN-Kaufrechts (CISG) finden dabei keine Anwendung.   
 

b) Ausschließlicher Gerichtsstand gegenüber Kaufleuten im 
Sinne des Handelsrechts, juristische Personen des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
ist unser Geschäftssitz in Chemnitz. Gleiches gilt gegen-
über Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland haben oder Personen, die nach Abschluss 
des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort außerhalb von Deutschland verlegt haben oder de-
ren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. MODUL ist je-
doch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers Klage zu er-
heben.  

 
14 Schlussbestimmungen 

a) Diese AGB sind in englischer und deutscher Sprache ab-
gefasst. Bei Widersprüchen zwischen den Versionen oder 
Unklarheiten über den Inhalt oder die Bedeutung von Best-
immungen dieses Vertrages ist die deutsche Version maß-
geblich. 
 

b) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam 
sein oder werden, so wird die Gültigkeit der AGB insge-
samt hiervon nicht berührt. 

 

 


